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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/19/0385 B 26. April 2017 RS 1

Stammrechtssatz

Das Urteil des EGMR vom 4. November 2014, Nr. 29217/12, Tarakhel/Schweiz, betraf die Rückführung einer Familie mit

minderjährigen Kindern nach Italien und nahm ausschließlich Bezug auf die dort zum für die Entscheidung

wesentlichen Zeitpunkt vorherrschende Unterbringungs- und Versorgungssituation. Dass vor einer Rückführung in

einen anderen Dublin-Staat in jedem Fall Garantien über die Unterbringung von Familien einzuholen sind, lässt sich

diesem Urteil nicht entnehmen (Hinweis B vom 8. September 2015, Ra 2014/18/0157).
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